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Änderung der Zweckverbandssatzung  
für den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) 

Durch Beschlüsse der Verbandsversammlung vom 11. Dezember 2024 und 2. April 2025 
wurden die Änderungen der Satzung des Zweckverbandes VRR beschlossen. 

Auf diese Veröffentlichung wird hiermit gemäß § 11 Absatz 1 GkG hingewiesen.  

Herne, den 20. November 2025 
Der Oberbürgermeister 
Dr. Dudda 

Rat der Stadt Herne 
Ersatzbestimmung eines Stadtverordneten 

Der Stadtverordnete 

Herr Ralf Schmidt, 44625 Herne 

hat mit Wirkung Ablauf des 30. November 2025 auf die Ausübung seines Mandates im Rat 
der Stadt Herne verzichtet. 

Aufgrund der eingereichten Reserveliste der Partei „Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft 
und Gerechtigkeit“ – BSW – habe ich  

Herrn Michael Wiese, 44629 Herne 

mit Wirkung ab 1. Dezember 2025 als Nachfolger für gewählt erklärt. 

Gegen diese Feststellung kann binnen eines Monats Einspruch erhoben werden. Dieser ist 
beim Fachbereich Immobilien und Wahlen, Team Wahlen der Stadt Herne, im Technischen 
Rathaus, Zimmer B.601, Langekampstraße 36, 44652 Herne, schriftlich einzureichen oder 
mündlich zur Niederschrift zu erklären. 

Diese Bekanntmachung erfolgt gemäß § 45 Absatz 6 des Kommunalwahlgesetzes in 
Verbindung mit § 65 der Kommunalwahlordnung in der zurzeit gültigen Fassung. 

Herne, den 25. November 2025 Der Wahlleiter: Ulrich (Stadtkämmerer) 
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Widmung der Stichstraße Am Stadtgarten 

Hiermit wird die Stichstraße Am Stadtgarten gem. § 6 Straßen- und Wegegesetz des Landes 
Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. September 1995 (Gesetz- und Verordnungsblatt (GV. NRW.) Seite 1028, 1996 Seite 81, 
141, 216, 355, 2007 Seite 327), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 10. 
Dezember 2024 (GV. NRW. Seite 1184) unbeschränkt dem öffentlichen Verkehr als 
Gemeindestraße gewidmet. Träger der Straßenbaulast ist die Stadt Herne. Die öffentliche 
Verkehrsfläche ist im beigefügten Plan schraffiert dargestellt. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Allgemeinverfügung können Sie Klage erheben. Die Klage ist innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe dieser Allgemeinverfügung bei dem Verwaltungsgericht in 
Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen, schriftlich oder zur Niederschrift 
des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts zu erheben. Die Klage kann auch 
als elektronisches Dokument nach Maßgabe des § 55a der Verwaltungsgerichtsordnung – 
VwGO – in der Fassung des Gesetzes vom 10. Oktober 2013 (Bundesgesetzblatt Teil I 
(BGBl. I) Seite 3786) in der jeweils gültigen Fassung und der Verordnung über die 
technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das 
besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung – 
ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I Seite 3803) in der jeweils gültigen Fassung 
eingereicht werden. 

Der Inhalt dieser öffentlichen Bekanntmachung ist auch im Internet unter 
www.herne.de/Rathaus/Buergerservice/Amtsblatt veröffentlicht. 

Herne, den 1. Dezember 2025 Der Oberbürgermeister, in Vertretung, Thabe (Stadtrat) 

http://www.herne.de/Rathaus/Buergerservice/Amtsblatt
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Aleksei Talisainen 

Letzte bekannte Anschrift: Järveotsa tee 5-16, 13520 Tallin (Estland). 

An Aleksei Talisainen ist ein Schriftstück der Stadt Herne, Aktenzeichen 31.08.01-
05.009573 vom 18. November 2025 gerichtet, welches insgesamt nicht zugestellt werden 
kann, da eine Postzustellung nicht möglich ist. 

Dieses Schriftstück kann in der Dienststelle Fachbereich Kinder-Jugend-Familie, 
Hauptstraße 241, 44649 Herne, nach telefonischer Terminabsprache unter der Nummer  
0 23 23 / 16 - 34 20 in Empfang genommen werden. 

Dieses Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen verstrichen 
sind. Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Herne, den 27. November 2025 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Ramona Spirea 

Für Frau Ramona Spirea, zuletzt wohnhaft Edmund-Weber-Straße 215, 44651 Herne liegt 
bei der Behörde Stadt Herne, Stadt Herne, Fachbereich Öffentliche Ordnung, Bußgeldstelle, 
Südstraße 8, 44625 Herne, Zimmer 223 folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 

Bescheid vom 27. November 2025, Aktenzeichen 90537890/A1Z/0490 

Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle während der Öffnungszeiten 
Montag bis Freitag von 8:30 bis 12 Uhr und Montag, Dienstag, Donnerstag von 13:30 bis 
15:30 Uhr in Empfang genommen werden. 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 7. März 2006 (Sammlung 
der Gesetz- und Verordnungsblätter des Landes Nordrhein-Westfalen (SGV NRW) 2010 als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 

Herne, den 28. November 2025 
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für 

Mahmoud Abdulfatttah 

Letzte bekannte Anschrift: Unser-Fritz-Straße 115, 44653 Herne. 

An Mahmoud Abdulfatttah sind drei Schriftstücke der Stadt Herne, Aktenzeichen 
31.08.01-12.009581, 31.08.01-12.009582 und 31.08.01-12.009583 vom  
26. November 2025 gerichtet, welche insgesamt nicht zugestellt werden können, da eine 
Postzustellung nicht möglich ist. 

Dieses Schriftstück kann in der Dienststelle Fachbereich Kinder-Jugend-Familie, 
Hauptstraße 241, 44649 Herne, nach telefonischer Terminabsprache unter der Nummer  
0 23 23 / 16 - 31 17 in Empfang genommen werden. 

Diese Schriftstücke gelten als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen verstrichen 
sind. Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Herne, den 27. November 2025 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Shaha Alhumaidi 

Letzte bekannte Anschrift: Haldenstraße 22, 44629 Herne: 

An Shaha Alhumaidi ist ein Schriftstück der Stadt Herne, Aktenzeichen 31.08.01-
12.009010 vom 1. Dezember 2025 gerichtet, welches insgesamt nicht zugestellt werden 
kann, da eine Postzustellung nicht möglich ist. 

Dieses Schriftstück kann in der Dienststelle Fachbereich Kinder-Jugend-Familie, 
Hauptstraße 241, 44649 Herne, nach telefonischer Terminabsprache unter der Nummer  
0 23 23 / 16 - 31 17 in Empfang genommen werden. 

Dieses Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen verstrichen 
sind. Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Herne, den 1. Dezember 2025 
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Ousmane Bah 

Für Herrn Ousmane Bah, zuletzt wohnhaft und gemeldet Ackerstraße 10, 44652 Herne, 
derzeit unbekannten Aufenthaltes, liegt bei der Stadt Herne, Fachbereich Soziales, Sonstige 
Hilfen, Hauptstraße 241, 44649 Herne, Zimmer 2.56, folgendes Schriftstück zur Abholung 
bereit: 

Bescheid vom 26. November 2025, Aktenzeichen 41/3-2015.42020 

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle  
ontag und Dienstag in der Zeit von 8 bis 15:30 Uhr 
Donnerstag von 8 bis 18 Uhr und 
Freitag von 8 bis 12 Uhr 
in Empfang genommen werden. 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 7. März 2006 (Sammlung 
der Gesetz- und Verordnungsblätter des Landes Nordrhein-Westfalen (SGV NRW) 2010 als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 

Herne, den 26. November 2025 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für  

Nadine Isabelle Seeber 

Für Frau Nadine Isabelle Seeber, Am Funkturm 50, 44309 Dortmund, liegt bei der Behörde 
Stadt Herne, Stadt Herne, Fachbereich Öffentliche Ordnung, Bußgeldstelle, Südstraße 8, 
44625 Herne, Zimmer 101 folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 

Bescheid vom 14. Oktober 2025, Aktenzeichen 90743554/A1S/0490 

Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle nach vorheriger Terminabsprache 
(Telefon 0 23 23 / 16 - 37 02) in Empfang genommen werden. 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 7. März 2006 (Sammlung 
der Gesetz- und Verordnungsblätter des Landes Nordrhein-Westfalen (SGV NRW) 2010 als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 

Herne, den 2. Dezember 2025 
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Dennis Ziarnetzky 

Für Herrn Dennis Ziarnetzky, letzte bekannte Anschrift: Kreuzbuche 1, 58762 Altena, liegt 
beim Oberbürgermeister der Stadt Herne, Fachbereich Steuern und Zahlungsabwicklung, 
Freiligrathstraße 12, 44623 Herne, Raum 619, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  

Gewerbesteuerzinsbescheid 2020 bis 2022 vom 14. November 2025, 
Vertragsgegenstandsnummer 5000100012062974 

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8 bis 16 Uhr und am Freitag in der Zeit von 8 bis 12 Uhr in Empfang genommen 
werden. 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) in der jeweils geltenden 
Fassung als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 

Herne, den 1. Dezember 2025 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Maximilian Wessel 

Für Herrn Maximilian Wessel, letzte bekannte Anschrift: Altenbochumer Straße 34/B, 44803 
Bochum, liegt beim Oberbürgermeister der Stadt Herne, Fachbereich Steuern und 
Zahlungsabwicklung, Freiligrathstraße 12, 44623 Herne, Raum 619, folgendes Schriftstück 
zur Abholung bereit:  

Gewerbesteuerzinsbescheid 2022 vom 14. November 2025, 
Vertragsgegenstandsnummer 5000100012070977 

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 8 bis 16:00 Uhr und am Freitag in der Zeit von 8 bis 12 Uhr in Empfang genommen 
werden. 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) in der jeweils geltenden 
Fassung als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 

Herne, den 1. Dezember 2025 
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